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Signatur StAZH OS 40 (S. 42) 

Titel Abänderung der Verfügung der Finanzdirektion über 
die Jagd vom 16. März 1955. 

Ordnungsnummer  

Datum 17.02.1956 
 
[S. 42] I. Die in Ziffer 5, Absatz 3, der Verfügung der Finanzdirektion über die Jagd vom 
16. März 1955 aufgeführte Frist bis 1. April 1956, nach deren Ablauf nur noch solche 
Hunde als Schweißhunde in den Jagdpaß eingetragen werden dürfen, für die der 
Prüfungsnachweis vorliegt, daß der Hund auf Schweiß abgeführt ist und der 
Hundeführer ihn als solchen führen kann, wird bis zum 1. April 1957 erstreckt. 
II. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 17. Februar 1956. 
 
Direktion der Finanzen: 
Meier. 
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